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Kapitel Ist-Betrag Reste 2007 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2006 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 11 521 Zuweisungen des Bundes für markt- und standortange-
passte Landbewirtschaftung und der Förderung von
Streuobstwiesen gemäß VO (EWG 2078/ 92) . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver-
wendet werden.

7 614 788,65 — 7 614 788,65
6 586 400,00 — 6 586 400,00
1 028 388,65 — 1 028 388,65

Vermerke: an Titel 683 10 1 028 388,65

231 12 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der agrarstruk-
turellen Vorplanung und Kontrollringe . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 61 ver-
wendet werden.

240 000,00 — 240 000,00
330 600,00 — 330 600,00
-90 600,00 — -90 600,00

Vermerke: aus Titel 683 61 90 600,00

231 13 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen
Landtauschs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 62 ver-
wendet werden.

18 234,86 — 18 234,86
30 000,00 — 30 000,00

-11 765,14 — -11 765,14
Vermerke: aus Titel 683 62 11 765,14

231 14 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von einzelbe-
trieblichen Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 662 64 und
683 64 verwendet werden.

3 441 600,09 — 3 441 600,09
2 910 000,00 — 2 910 000,00

531 600,09 — 531 600,09
Vermerke: an Titel 683 64 531 600,09

231 15 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Marktstruk-
tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 ver-
wendet werden.

6 901,24 — 6 901,24
90 000,00 — 90 000,00

-83 098,76 — -83 098,76
Vermerke: aus Titel 683 65 83 098,76

231 16 623 Zuweisungen des Bundes zur Förderung wasserwirt-
schaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 66 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —

231 17 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Forstwirt-
schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln der
Hauptgruppe 6 in der Titelgruppe 67 verwendet werden.

3 985 043,90 — 3 985 043,90
1 408 800,00 — 1 408 800,00
2 576 243,90 — 2 576 243,90

Vermerke: an Titel 683 67 2 576 243,90

231 18 521 Sonstige Zuweisungen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —

231 19 521 Zuweisung des Bundes zu den Kosten für die Evaluie-
rung der Verordnung "Ländlicher Raum". . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 537 00 ver-
wendet werden.

6 715,37 — 6 715,37
— — —

6 715,37 — 6 715,37
Vermerke: an Titel 537 00 6 715,37

231 20 521 Zuweisung des Bundes für markt- und standortangepas-
ste Landbewirtschaftung im Rahmen der Modulation . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 20 ver-
wendet werden.

1 050 211,52 — 1 050 211,52
2 151 900,00 — 2 151 900,00

-1 101 688,48 — -1 101 688,48
Vermerke: aus Titel 683 20 1 101 688,48

231 30 521 Zuweisungen des Bundes für markt- und standortange-
passte Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatori-
schen Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 ver-
wendet werden.

3 124 836,23 — 3 124 836,23
2 210 200,00 — 2 210 200,00

914 636,23 — 914 636,23
Vermerke: an Titel 683 30 914 636,23

331 11 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der agrarstruk-
turellen Vorplanung und Kontrollringe . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 61 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —
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331 12 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Flurbereini-
gung (Darlehen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 857 62 ver-
wendet werden.

— — —
— — —
— — —

331 13 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Flurbereini-
gung (Zuschüsse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 62, 887
62 und Titel 892 62 verwendet werden.

853 977,12 — 853 977,12
1 819 300,00 — 1 819 300,00
-965 322,88 — -965 322,88

Vermerke: aus Titel 887 62 965 322,88

331 14 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Dorfer-
neuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883,
887, 892 und 893 in Titelgruppe 63 verwendet werden.

1 054 493,79 — 1 054 493,79
1 737 200,00 — 1 737 200,00
-682 706,21 — -682 706,21

Vermerke: aus Titel 883 63 5 166,98
aus Titel 893 63 677 539,23

331 15 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von einzelbe-
trieblichen Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 863 64 und
Titel 892 64 verwendet werden.

6 375 719,99 — 6 375 719,99
5 132 500,00 — 5 132 500,00
1 243 219,99 — 1 243 219,99

Vermerke: an Titel 892 64 1 243 219,99

331 16 521 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Marktstruk-
tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 ver-
wendet werden.

197 973,57 — 197 973,57
1 030 800,00 — 1 030 800,00
-832 826,43 — -832 826,43

Vermerke: aus Titel 892 65 832 826,43

331 17 623 Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Ausgleichs
des Wasserabflusses und von Abwassermaßnahmen . .
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 66, 883
66 und Titel 887 66 verwendet werden.

15 848 969,86 — 15 848 969,86
15 000 000,00 — 15 000 000,00

848 969,86 — 848 969,86
Vermerke: an Titel 883 66 848 969,86

Gesamteinnahmen Kapitel 10 080 . . . . . . . . . . . . . . . . 43 819 466,19 — 43 819 466,19
40 437 700,00 — 40 437 700,00
3 381 766,19 — 3 381 766,19

Mehreinnahmen 3 381 766,19
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n
1. Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen dieses Kapitels sind gegenseitig

deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel des Kapitels
10 080 in Anspruch genommen werden.

3. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die
notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten
Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.

4. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht
benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapi-
tels 10 050 verstärken.

5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veran-
schlagten Einnahmen geleistet werden, sobald der Bundeshaushalt
verabschiedet ist und das zuständige Bundesministerium die Mittel
auf die Länder aufgeteilt hat.

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 00 521 Kosten für die Evaluierung der Verordnung "Ländlicher
Raum" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 19 zufließen.

11 192,29 — 11 192,29
— — —

11 192,29 — 11 192,29
Vermerke: aus Titel 231 19 6 715,37

aus Titel 683 20 4 476,92
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

683 10 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 11 zufließen.

12 691 314,40 — 12 691 314,40
10 977 400,00 — 10 977 400,00
1 713 914,40 — 1 713 914,40

Vermerke: aus Titel 231 11 1 028 388,65
aus Titel 683 20 270 970,21
aus Titel 683 61 60 500,00
aus Titel 683 62 7 843,42
aus Titel 887 62 346 212,12

683 20 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im
Rahmen der Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 80 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 20 zufließen.

1 312 764,39 — 1 312 764,39
2 689 900,00 — 2 689 900,00

-1 377 135,61 — -1 377 135,61
Vermerke: an Titel 231 20 1 101 688,48

an Titel 537 00 4 476,92
an Titel 683 10 270 970,21

683 30 521 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im
Rahmen der obligatorischen Modulation. . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 231 30 zufließen.

5 208 060,38 — 5 208 060,38
3 683 700,00 — 3 683 700,00
1 524 360,38 — 1 524 360,38

Vermerke: aus Titel 231 30 914 636,23
aus Titel 887 62 297 369,79
aus Titel 883 63 100 804,10
aus Titel 683 65 55 399,18
aus Titel 892 65 156 151,08

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Überbetriebliche Maßnahmen

400 000,00 — 400 000,00
551 100,00 — 551 100,00

-151 100,00 — -151 100,00

683 61 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 12 zufließen und diese nicht
bei Titel 684 61 verwendet werden.

400 000,00 — 400 000,00
551 100,00 — 551 100,00

-151 100,00 — -151 100,00
Vermerke: an Titel 231 12 90 600,00

an Titel 683 10 60 500,00

684 61 521 Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen) . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 12 zufließen und diese nicht bei
Titel 683 61 verwendet werden.

— — —
— — —
— — —

892 61 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 11 zufließen.

— — —
— — —
— — —

Titelgruppe 62

Flurbereinigung/Freiwilliger Landtausch

1 453 686,65 — 1 453 686,65
3 082 200,00 — 3 082 200,00

-1 628 513,35 — -1 628 513,35

683 62 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 231 13 zufließen.

30 391,44 — 30 391,44
50 000,00 — 50 000,00

-19 608,56 — -19 608,56
Vermerke: an Titel 231 13 11 765,14

an Titel 683 10 7 843,42

857 62 521 Darlehen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 12 zufließen.

— — —
— — —
— — —

883 62 521 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 331 13 zufließen und diese nicht bei Titel
887 62 verwendet werden.

— — —
— — —
— — —
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887 62 521 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Einnahmen bei Titel 331 13 zufließen und diese nicht bei Titel
883 62 verwendet werden.

1 423 295,21 — 1 423 295,21
3 032 200,00 — 3 032 200,00

-1 608 904,79 — -1 608 904,79
Vermerke: an Titel 331 13 965 322,88

an Titel 683 10 346 212,12
an Titel 683 30 297 369,79

892 62 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —

Titelgruppe 63

Dorferneuerung
Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn in
Höhe von 60 v.H. der Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 14
zufließen.

1 757 489,64 — 1 757 489,64
2 895 400,00 — 2 895 400,00

-1 137 910,36 — -1 137 910,36

883 63 521 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . . 811 240,99 — 811 240,99
1 000 000,00 — 1 000 000,00
-188 759,01 — -188 759,01

Vermerke: an Titel 331 14 5 166,98
an Titel 892 63 82 787,93
an Titel 683 30 100 804,10

887 63 521 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —
— — —

892 63 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . 178 187,93 — 178 187,93
95 400,00 — 95 400,00
82 787,93 — 82 787,93

Vermerke: aus Titel 883 63 82 787,93

893 63 521 Zuschüsse (an Sonstige). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 060,72 — 768 060,72
1 800 000,00 — 1 800 000,00

-1 031 939,28 — -1 031 939,28
Vermerke: an Titel 683 64 354 400,05

an Titel 331 14 677 539,23

Titelgruppe 64

Einzelbetriebliche Maßnahmen

16 362 200,14 — 16 362 200,14
13 404 200,00 — 13 404 200,00
2 958 000,14 — 2 958 000,14

662 64 521 Zinsverbilligungszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 14 zufließen.

19 987,73 — 19 987,73
30 000,00 — 30 000,00

-10 012,27 — -10 012,27
Vermerke: an Titel 683 64 10 012,27

683 64 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 14 zufließen.

5 716 012,41 — 5 716 012,41
4 820 000,00 — 4 820 000,00

896 012,41 — 896 012,41
Vermerke: aus Titel 231 14 531 600,09

aus Titel 662 64 10 012,27
aus Titel 893 63 354 400,05

863 64 521 Darlehen (an Sonstige) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. Mittel
des Bundes bei Titel 331 15 zufließen.

— — —
— — —
— — —

892 64 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 15 zufließen.

10 626 200,00 — 10 626 200,00
8 554 200,00 — 8 554 200,00
2 072 000,00 — 2 072 000,00

Vermerke: aus Titel 331 15 1 243 219,99
aus Titel 892 65 399 066,54
aus Kapitel 10 050 Titel 637 00 105 340,48
aus Kapitel 10 050 Titel 685 10 4 780,00
aus Kapitel 10 050 Titel 685 20 172 613,80
aus Kapitel 10 050 Titel 681 66 50 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 883 66 96 979,19
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Titelgruppe 65

Marktstrukturverbesserungen
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

341 458,01 — 341 458,01
1 868 000,00 — 1 868 000,00

-1 526 541,99 — -1 526 541,99

683 65 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 15 zufließen.

11 502,06 — 11 502,06
150 000,00 — 150 000,00

-138 497,94 — -138 497,94
Vermerke: an Titel 231 15 83 098,76

an Titel 683 30 55 399,18

892 65 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der
Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 331 16 zufließen.

329 955,95 — 329 955,95
1 718 000,00 — 1 718 000,00

-1 388 044,05 — -1 388 044,05
Vermerke: an Titel 331 16 832 826,43

an Titel 683 30 156 151,08
an Titel 892 64 399 066,54

Titelgruppe 66

Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maß-
nahmen

25 834 063,57 348 531,89 26 182 595,46
25 000 000,00 — 25 000 000,00

834 063,57 348 531,89 1 182 595,46

683 66 623 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 231 16 zufließen.

— — —
— — —
— — —

821 66 623 Grunderwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

3 770 547,76 — 3 770 547,76
— — —

3 770 547,76 — 3 770 547,76
Vermerke: aus Titel 883 66 3 770 547,76

883 66 623 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

4 898 311,61 348 531,89 5 246 843,50
11 000 000,00 — 11 000 000,00
-6 101 688,39 348 531,89 -5 753 156,50

Vermerke: an Titel 821 66 3 770 547,76
an Titel 887 66 3 165 204,20
aus Titel 331 17 848 969,86
aus Kapitel 10 020 Titel 632 00 174 688,53
aus Kapitel 10 020 Titel 671 11 79 258,48
aus Kapitel 10 020 Titel 681 00 10 000,00
aus Kapitel 10 020 Titel 683 68 49 457,80
aus Kapitel 10 020 Titel 686 68 20 220,79

-5 753 156,50

887 66 623 Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn in Höhe von 60 v.H. der Aus-
gaben Mittel des Bundes bei Titel 331 17 zufließen.

17 165 204,20 — 17 165 204,20
14 000 000,00 — 14 000 000,00
3 165 204,20 — 3 165 204,20

Vermerke: aus Titel 883 66 3 165 204,20
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Titelgruppe 67

Forstliche Maßnahmen
Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur geleistet werden, wenn in
Höhe von 60 v.H. der Ausgaben Mittel des Bundes bei Titel 231 17
zufließen.

6 641 739,80 — 6 641 739,80
2 348 100,00 — 2 348 100,00
4 293 639,80 — 4 293 639,80

633 67 521 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) . . . . . . . . . 509 198,85 — 509 198,85
100 000,00 — 100 000,00
409 198,85 — 409 198,85

Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 11 291 413,03
aus Kapitel 10 050 Titel 883 66 117 785,82

637 67 521 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände) . . . . . . . . . 17 933,48 — 17 933,48
50 000,00 — 50 000,00

-32 066,52 — -32 066,52
Vermerke: an Titel 683 67 32 066,52

683 67 521 Zuschüsse (an private Unternehmen) . . . . . . . . . . . . . . . 6 114 607,47 — 6 114 607,47
2 198 100,00 — 2 198 100,00
3 916 507,47 — 3 916 507,47

Vermerke: aus Titel 231 17 2 576 243,90
aus Titel 637 67 32 066,52
aus Kapitel 10 050 Titel 883 66 1 308 197,05

3 916 507,47

Gesamtausgaben Kapitel 10 080 . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 013 969,27 348 531,89 72 362 501,16
66 500 000,00 — 66 500 000,00
5 513 969,27 348 531,89 5 862 501,16

Mehrausgaben 5 862 501,16
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —


	Einnahmetitel
	HG 2
	231 11 
	231 12 
	231 13 
	231 14 
	231 15 
	231 16 
	231 17 
	231 18 
	231 19 
	231 20 
	231 30 

	HG 3
	331 11 
	331 12 
	331 13 
	331 14 
	331 15 
	331 16 
	331 17 


	Ausgabetitel
	HG 5
	537 00 

	HG 6
	683 10 
	683 20 
	683 30 

	TG 61
	683 61 
	684 61 
	892 61 

	TG 62
	683 62 
	857 62 
	883 62 
	887 62 
	892 62 

	TG 63
	883 63 
	887 63 
	892 63 
	893 63 

	TG 64
	662 64 
	683 64 
	863 64 
	892 64 

	TG 65
	683 65 
	892 65 

	TG 66
	683 66 
	821 66 
	883 66 
	887 66 

	TG 67
	633 67 
	637 67 
	683 67 



